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(54) Leichtmetallpinzette

(57) Die Pinzette (10) besitzt zwei Schenkeln
(12,14), die jeweils an einem ihrer Enden in Verbindung
miteinander stehen und an ihren anderen Enden durch
Einwirkung eines manuellen Schliessdrucks zum tem-
porären Eingriff miteinander gebracht werden können;
die Pinzette (10) besteht aus Leichtmetall und ist ein-
stückig ausgebildet, indem die Schenkel (12,14) durch-
gehend in einem Scheitelbereich (13) miteinander in
Verbindung stehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Pinzette, die in an
sich bekannter Weise zwei Schenkel besitzt, die jeweils
an einem ihrer Enden in Verbindung miteinander stehen
und an ihren anderen Enden durch Einwirkung eines
manuellen Schliessdrucks zum temporären Eingriff mit-
einander gebracht werden können.
[0002] Pinzetten dieser Art sind seit langem und in
vielen Ausführungen bekannt, wie z.B. in DE GM 85 31
382, CH 376 064 und EP 0 849 048 beschrieben. Solche
Pinzetten bestehen im wesentlichen aus zwei Schen-
keln, meist aus Stahl, die jeweils an einem Ende durch
Verschweissen, Verlöten oder Vernieten miteinander
verbunden sind.
[0003] In DE GM 295 12 216 ist ferner eine einstük-
kige und aus Stahl (siehe Werkstoffangabe 1.4021 in
der Zeichnung) Zahnpinzette beschrieben, deren beide
Schenkel durch einen Übergangsbereich miteinander
verbunden sind, der das Ergebnis einer Materialverfor-
mung durch Biegen ist und vorzugsweise noch eine ge-
bogene oder eingefräste Feder besitzen, um die für Pin-
zetten normalerweise erforderliche manuelle Schliess-
widerstandskraft von mindestens etwa 50 g bzw. die da-
mit zusammenhängende Rückstellkraft zu gewährlei-
sten.
[0004] Für viele Zwecke der Verwendung von Pinzet-
ten wäre es wünschbar, wenn solche Pinzetten aus
Leichtmetall bestünden beziehungsweise einfach und
wirtschaftlich aus Leichtmetall hergestellt werden könn-
ten. Die Vorteile von Leichtmetallpinzetten liegen einer-
seits in der geringeren Masse und andererseits darin,
dass die Möglichkeiten zur Oberflächengestaltung von
Artikeln aus Leichtmetallen, wie Aluminium oder Ma-
gnesium bzw. Aluminium- oder Magnesiumlegierungen,
durch die damit möglichen Oxidationsverfahren beson-
ders vielfältig und sowohl bezüglich der Farbgebungs-
möglichkeiten als auch der Oberflächeneigenschaften
(z.B. dank der Härte von Aluminiumoxid) vorteilhaft wä-
ren und die ohne eine zusätzliche Feder eine ausrei-
chende Schliesskraft bieten.
[0005] Die zur vorliegenden Erfindung führenden Ver-
suche der Anmelderin haben jedoch gezeigt, dass sich
dies nicht einfach durch Materialaustausch erzielen
lässt, weil die Verbindung von Pinzettenschenkeln aus
Leichtmetall durch Vernieten, Verschweissen oder Ver-
kleben problematisch ist, die Verbindungsstelle unan-
sehnlich wird, kostspielige Verfahren (Schutzgas-
schweissung) erfordert oder nicht ausreichend fest bzw.
nicht ausreichend temperaturbeständig ist. Auch die in
der oben genannten Schrift GM 295 12 216 beschrie-
bene, durch biegende Verformung erzielte Einstückig-
keit kommt für Pinzetten aus Leichtmetall wegen der
Materialeigenschaften dieser Werkstoffe nicht - jeden-
falls nicht ohne ein zusätzliches Federelement - in Fra-
ge.
[0006] Für Fachleute ist es an sich naheliegend, die
mangelnde Steifigkeit bzw. Rückstellelastizität im Be-

reich der einstückigen Krümmung durch eine lokale Ma-
terialverdickung zu beheben, doch ist dies bei Leicht-
metallen - wenn überhaupt - nur mit fertigungstechnisch
ungünstigen und/oder kostspieligen Verfahren möglich.
[0007] Überraschender Weise wurde gefunden, dass
eine Lösung der Aufgabe, Pinzetten aus Leichtmetall
mit sehr vorteilhaften Eigenschaften und ein fertigungs-
technisch günstiges Verfahren zur Herstellung solcher
Pinzetten dadurch erreicht werden kann, dass man die
Pinzetten durch Zerschneiden von Leichtmetallprofilen
gewinnt, deren Querschnitt im wesentlichen der Pinzet-
tenform entspricht. Eine gewisse nachträgliche Ände-
rung des Profils kann durch eine nachfolgende Bearbei-
tung, wie Abgraten oder Abrunden bzw. Polieren be-
dingt sein, verändert aber den Querschnitt nicht in signi-
fikanter Weise. Dank der Eigenschaften von Leichtme-
talllegierungen lassen sich solche Profile nach verschie-
denen Formungsmethoden, wie Ziehen bzw. Pressen,
gewinnen. Grundsätzlich liessen sich die neuen Leicht-
metallpinzetten auch einzeln durch Giessen, durch Ge-
senkeschmieden oder andere Einzelfertigungsverfah-
ren gewinnen, so dass die Herstellung über Leichtme-
tallprofile zwar aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugt
aber funktionell nicht unbedingt kritisch ist.
[0008] Die erfindungsgemässe Pinzette ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie aus Leichtmetall besteht und
einstückig ausgebildet ist. Dementsprechend bestehen
sowohl die Schenkel der Pinzette als auch deren Ver-
bindung miteinander aus einem einzigen Werkstück.
Die Verbindung hat vorzugsweise die Form eines Schei-
telbereichs, der jeweils in die Schenkel übergeht.
[0009] Vorzugsweise ist der Scheitelbereich als Ma-
terialverstärkung oder Verdickung ausgebildet. Hierbei
wird als "Verdikkung" eine bereichsweise Vergrösse-
rung der normalen Dicke der Schenkel der Pinzette ver-
standen. Gemäss einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform können die Schenkel ihrerseits Verdickun-
gen zur Verformungsbegrenzung besitzen. Solche Ver-
dickungen haben typisch eine Dicke, die mindestens um
20% grösser ist, als die normale Dicke der Schenkel.
Die "normale" Dicke der Schenkel ist mit anderen Wor-
ten die Bezugsdicke im überweigenden Teil der Schen-
kel zwischen der Pinzettenspitze (Arbeitsende) und
dem Pinzettenende (Schenkelverbindung).
[0010] Die Schenkel einer erfindungsgemässen Pin-
zette können an ihren Enden, an denen sie miteinander
in Eingriff gebracht werden können, in an sich bekannter
Weise klauenartig und/oder spitz zulaufend ausgebildet
sein. Die Schenkel haben im Bereich zwischen ihren
Enden in der Regel einen prismatischen und vorzugs-
weise annähernd rechteckigen Querschnitt, dessen Hö-
he der Normaldicke der Schenkel entspricht und dessen
Breite mindestens zweimal grösser als die Normaldicke
ist.
[0011] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur
Herstellung einer Pinzette, bei welchem ein aus Leicht-
metall bestehendes Strangprofil mit einer der herzustel-
lenden Pinzette entsprechenden Querschnittsform min-
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destens annähernd quer zur Längsrichtung des Profils
zerschnitten wird, wobei eine Abweichung von bis etwa
15° (ensprechend einem Schnittwinkel von bis etwa 75°
bzw, einer Abweichung uim 1/6) normalerweise noch
unter diese Bedingung fällt.
[0012] Die Erfindung betrifft ferner ein Strangprofil
aus Leichtmetall, das quer zur Längsrichtung des Profils
die Form einer Pinzette hat, vorzugsweise einer solchen
mit zwei Schenkeln, die jeweils an einem ihrer Enden in
Verbindung miteinander stehen und an ihren anderen
Enden durch Einwirkung eines manuellen
Schliessdrucks zum temporären Eingriff miteinander
gebracht werden können, wobei die Verbindung der
Schenkel von einem vorzugsweise verdickten Scheitel-
bereich gebildet wird, dessen Innenseite vorzugsweise
als runde Fläche ausgebildet ist. Dies ist jedoch wie wei-
ter unten eingehender erläutert nicht kritisch, wenn die
Gefügestruktur, insbesondere Kristallinität, des verwen-
deten Leichtmetalls eine ausreichende Rückstellelasti-
zität auch ohne Materialverdickung gewährleistet. Vor-
zugsweise ist der Scheitelbereich im Verhältnis zur Nor-
maldicke der Schenkel verdickt, wobei die Dicke des
Scheitelbereichs, gemessen an der durch den Scheitel
des Scheitelbereichs verlaufenden Längsachse der
Pinzette, um mindestens etwa 20 % grösser ist, als die
Normaldicke der Pinzette.
[0013] Bevorzugte aber nicht einschränkend auszu-
legende Ausführungsformen der erfindungsgemässen
Pinzette werden nun anhand der Zeichnung erläutert.
Es zeigen

Figur 1 die Seitenansicht einer erfindungsgemäs-
sen Pinzette bzw. des Leichtmetallprofils, aus dem
sie hergestellt ist, und
Figuren 2 bis 5 einige Beispiele für Modifikationen
des abgebrochen dargestellten Scheitelbereichs
erfindungsgemässer Pinzetten:

[0014] Im einzelnen zeigt Figur 1 die halb-schema-
tisch dargestellte Seitenansicht der Pinzette 10 bzw.
des Leichtmetallprofils, aus dem die Pinzette durch Zer-
schneiden bzw. Zertrennen des Profils mindestens an-
nähernd senkrecht zur Profillängsrichtung zur Bildung
einer Folge von Profilstükken, vorzugsweise mit minde-
stens annähernd gleicher Breite hergestellt worden ist.
[0015] Die Schenkel 12,14 erstrecken sich von ihren
klauenartig ausgebildeten Enden 121, 141 bis zum
Scheitelbereich 13, in welchem sie einstückig und kon-
tinuierlich in einander übergehen. Der Scheitelbereich
13 kann als Verdickung ausgebildet sein, indem seine
Dicke am Querschnitt der durch den Scheitel S verlau-
fenden Längsachse der Pinzette 10 mindestens um
20% dicker ist, als die Dicke der in den Scheitelbereich
13 übergehenden Schenkel 12,14. Gemäss einer be-
vorzugten Ausführungsform ist die mit der Überwei-
sungszahl 130 gekennzeichnete Innenfläche I des
Scheitelbereichs 13 bogenförmig bzw. halbkreisförmig
gebogen; die Form der Aussenfläche kann ähnlich oder

unterschiedlich gewählt werden, solange im Scheitelbe-
reich eine ausreichende Dicke des Scheitelbereichs 13
gewährleistet ist.
[0016] Die Schenkel 12,14 können in der Nähe der
klauenartigen Enden 121,141 oder in der Nähe des
Scheitelbereichs 13 mit Verdickungen 171,172 bzw.
151,152 versehen sein, um die Verformung der Pinzette
10 bei Einwirkung von zu grossen manuellen
Schliessdrücken zu begrenzen und dadurch eine blei-
bende Verformung zu vermeiden.
[0017] In Fig. 2 gehen die Schenkel 22,24 in einem
Scheitelbereich 23 einstückig ineinander über, der zum
Scheitel S in einem spitzen Winkel verläuft, wobei die
Innenfläche I wieder bogen- bzw. annähernd halbkreis-
förmig ausgebildet ist. Dies ist jedoch ebenfalls eine be-
vorzugte und keine kritische Bedingung, da auch eine
wie in Fig. 3 dargestellte Ausführung einer erfindungs-
gemässen Pinzette möglich ist, bei der die Schenkel
32,24 einstückig in einem Scheitelbereich 33 ineinander
übergehen, dessen Scheitel S und dessen Innenfläche
I jeweils spitzwinklig zueinander verlaufen.
[0018] Die in Fig. 4 dargestellte Ausführungsform des
Scheitelbereichs 43 zeigt ein weiteres Beispiel einer er-
findungsgemässen Pinzette, bei der die im Scheitelbe-
reich 43 einstückig ineinander übergehenden Schenkel
42,44 am Übergang zur Innenfläche I Einsenkungen
aufweisen, wie sie zur Einstellung der gewünschten
Rückstellkraft einer erfindungsgemässen Pinzette ver-
wendet werden können.
[0019] Die in Fig. 5 dargestellte allgemein bogenför-
mige Ausführungsform des Scheitelbereiches 53 benö-
tigt am Übergang der Schenkel 52,54 keine Verdickung,
wenn sie aus einem stranggezogenen Leichtmetallprofil
- d.h. nicht twa durch Biegen - hergestellt ist.
[0020] Erfindungsgemässe Pinzetten erfordern keine
zusätzlichen, d.h. separaten Federelemente, wie die
gebogenen Stahlpinzetten des Standes der Technik.
[0021] Als Material für die erfindungsgemässe Pinzet-
te eignen sich die Leichtmetalllegierungen auf Basis von
Aluminium und/oder Magnesium, wie sie üblicherweise
zur Herstellung von Strangprofilen geeignet sind. Bei-
spiele sind handelsübliche Legierungen, die hauptsäch-
lich Al und/oder Mg sowie meist auch Si und gegebe-
nenfalls andere Legierungskomponenten enthalten.
Solche Legierungen sind beispielsweise die der DIN
1748 entsprechenden Leichtmetalllegierungen, wie sie
unter den Typenbezeichnungen F11, F21, F28, F31
usw. erhältlich sind, ebenso die unter den Markenbe-
zeichnungen Avional und Perunal erhältlichen Legie-
rungen. Für viele Zwecke werden solche Leichtmetall-
legierungen bevorzugt, die sich mit den üblichen Ver-
fahren oberflächlich oxidieren lassen ("Eloxal-Verfah-
ren"). Im übrigen liegt die Auswahl geeigneter Leicht-
metalllegierungen an Hand der hier beschriebenen Vor-
gaben im Bereich des fachmännischen Wissens.
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Patentansprüche

1. Pinzette (10) mit zwei Schenkeln (12,14), die je-
weils an einem ihrer Enden in Verbindung mitein-
ander stehen und an ihren anderen Enden durch
Einwirkung eines manuellen Schliessdrucks zum
temporären Eingriff miteinander gebracht werden
können, dadurch gekennzeichnet, dass die Pinzet-
te (10) aus Leichtmetall besteht und einstückig aus-
gebildet ist, indem die Schenkel (12,14) durchge-
hend in einem Scheitelbereich (13) miteinander in
Verbindung stehen.

2. Pinzette (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet dass mindestens die Oberfläche des
Scheitelbereichs (13) an seiner Innenseite gleich-
mässig gekrümmt ausgebildet ist.

3. Pinzette (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dicke des Scheitelbereichs
(13), gemessen an der durch den Scheitel (S) des
Scheitelbereichs verlaufenden Längsachse der
Pinzette, um mindestens das 1,5-fache dicker ist,
als die Normaldicke der Pinzette.

4. Pinzette (10) nach einem der Ansprüche 1 - 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schenkel (12,14)
in einem Bereich zwischen beiden Schenkelenden
(121,141) eine Paar Verdikkung (171,172;151,152)
um mindestens das 1,5-fache der normalen Dicke
der Schenkel (12,14) aufweisen, um die Verfor-
mung der Pinzette (10) beim manuellen Zusam-
mendrücken zu begrenzen.

5. Pinzette (10) nach einem der Ansprüche 1 - 4, da-
durch gekennzeichnet dass die Schenkel (12,14)
an ihren Enden (121,141, an denen sie miteinander
in Eingriff gebracht werden können, klauenartig
und/oder spitz zulaufend ausgebildet sind.

6. Pinzette (10) nach einem der Ansprüche 1- 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schenkel (12,14)
im Bereich zwischen ihren Enden (121,141)und
dem Scheitelbereich (13) einen prismatischen und
vorzugsweise rechteckigen Querschnitt haben,
dessen Höhe der Normaldicke der Schenkel ent-
spricht und dessen Breite mindestens zweimal
grösser ist als die Normaldicke.

7. Verfahren zur Herstellung einer Pinzette (10) nach
einem der Ansprüche 1 - 6, dadurch gekennzeich-
net, dass ein aus Leichtmetall bestehendes Strang-
profil mit einer, der herzustellenden Pinzette ent-
sprechenden Querschnittsform quer zur Längsrich-
tung des Profils zerschnitten wird.

8. Strangprofil aus Leichtmetall, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Strangprofil quer zur Längsrich-

tung des Profils die Form einer Pinzette (10) hat.

9. Strangprofil nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Pinzette (10) zwei Schenkeln
(12,14) hat, die in einem Scheitelbereich (13) inein-
ander übergehen.

10. Strangprofil nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Krümmung (13) eine annähernd
halbkreisförmige Innenfläche (130) hat und Dicke
des Scheitelbereichs, gemessen an der durch den
Scheitel (S) verlaufenden Längsachse der Pinzette
(10) mindestens um das 1,5-fache grösser ist, als
die Normaldicke der Pinzette.
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